
 

 
 

Vergütungssystem des Aufsichtsrats 

der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft 
 

Die Vergütung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist in § 7 Ziff. 9 der Satzung geregelt. Sie wurde 
zuletzt von der Hauptversammlung am 01. April 2016 so angepasst und von der 
Hauptversammlung am 26. März 2021 gemäß § 113 Abs. 3 Sätze 1 und 2 AktG bestätigt.  

Gemäß § 7 Ziff. 9 der Satzung haben die Aufsichtsratsmitglieder Anspruch auf eine feste jährliche 
Basisvergütung sowie ein Sitzungsgeld. Zusätzlich zur Basisvergütung erhalten der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats, der oder die stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, die Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses, des Investitionsausschusses und des Personalausschusses sowie die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses, des Investitionsausschusses und des Personalausschusses 
eine weitere feste jährliche Vergütung, deren Höhe sich nach den übernommenen Aufgaben im 
Aufsichtsrat bzw. seinen Ausschüssen richtet. Daneben erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 
eine variable Vergütung, die sich nach der Höhe der gezahlten Dividende richtet. Die Höhe der 
Basisvergütung, des Sitzungsgelds, der etwaigen weiteren festen jährlichen Vergütung und der 
variablen Vergütung ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt.  

§ 7 Ziff. 9 der Satzung lautet: 

„9.  Auslagen und Vergütung 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten pro Sitzung des Gesamtgremiums ein 
Sitzungsentgelt in Höhe von Euro 1.500,00 (in Worten: Euro 
eintausendfünfhundert). Darüber hinaus erhalten sie eine feste jährliche 
Basisvergütung in Höhe von Euro 24.000,00 (in Worten: Euro 
vierundzwanzigtausend). Zusätzlich zur Basisvergütung erhalten der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats Euro 53.000,00 p.a. (in Worten: Euro dreiundfünfzigtausend), 
der oder die stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats jeweils Euro 
16.500,00 p.a. (in Worten: Euro sechszehntausendfünfhundert); der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses Euro 10.000,00 p.a. (in Worten: Euro zehntausend) und 
der Vorsitzende des Investitionsausschusses sowie des Personalausschusses jeweils 
Euro 4.000,00 p.a. (in Worten: Euro viertausend), die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und des Investitionsausschusses sowie des 
Personalausschusses jeweils Euro 2.500,00 p.a. (in Worten: Euro 
zweitausendfünfhundert). 

 

 



 

 

Neben den vorgenannten Fixvergütungen erhalten die Mitglieder des 
Aufsichtsrats für jeden den Betrag von 10,5 Cent übersteigenden Cent pro Aktie 
Aktionärsdividende (Mittel der Dividende, die auf eine Vorzugsaktie bzw. eine 
Stammaktie gezahlt wird) einen Betrag von zusätzlich Euro 195,00 (in Worten: 
Euro hundertfünfundneunzig). 

Sie haben Anspruch auf Erstattung der ihnen durch ihre Tätigkeit entstehenden 
Auslagen und werden auf Kosten der Gesellschaft in von der Gesellschaft 
bereitgestellten, angemessenen Versicherungsschutz (u.a. D&O- und 
Unfallversicherung) mit einbezogen. Die Vergütungen und Auslagen werden 
zuzüglich einer etwaig anfallenden gesetzlichen Mehrwertsteuer gezahlt. 

Ist ein Aufsichtsratsmitglied nur während eines Teils des Geschäftsjahrs bestellt, 
so entsteht ein Anspruch auf Vergütung nur pro rata temporis. 
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